
Erste Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Lebensmittelchemie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
vom  08. April 2014  

vom 2. Mai 2016 
 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4, 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 
16.09.2014 (GV NRW, S. 547), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 
erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lebensmittelchemie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität vom 08. April 2014 (AB Uni 15/2014, S. 936 ff.) wird folgendermaßen 
geändert: 
 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird „§ 15 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistung“ ersetzt 

durch „§ 15 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen“. 
 
 

2. § 5a erhält folgende neue Fassung: 
 
„(1) Der Fachbereich Chemie und Pharmazie bildet für den Masterstudiengang 
Lebensmittelchemie einen Prüfungsausschuss.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der/dem Vorsitzenden, deren/dessen 
Stellvertreterin/Stellvertreter und einer weiteren Person aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, die an der Lehre im Fach Lebensmittelchemie beteiligt sind, 
zwei Mitgliedern aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
Fachbereich Chemie und Pharmazie, die nach § 65 HG prüfungsberechtigt sind, sowie einem 
Mitglied aus der Gruppe der Studierenden. Die/Der Vorsitzende und ihr(e)/sein(e) 
Stellvertreterin/Stellvertreter müssen Professorinnen/Professoren auf Lebenszeit sein. Anstelle 
von Mitgliedern aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann auch 
eine Personen in den Prüfungsausschuss berufen werden, die in der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung, in Bundes- oder Landesbehörden oder in der freien Wirtschaft tätig 
sind und als Lehrbeauftragte an der Lehre im Fach Lebensmittelchemie beteiligt und gem. § 65 
HG prüfungsberechtigt sind. Für die Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter werden jeweils bis zu zwei 
Vertreterinnen/Vertreter gewählt, für das Mitglied aus der Gruppe der Studierenden wird eine 
Vertreterin/ein Vertreter gewählt. 
Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie 
die Mitglieder aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei 
Jahre. Die Amtszeit der externen Mitglieder sowie der Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden 
beträgt ein Jahr. Die Wiederwahl ist zulässig. 
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(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen/ Stellvertreter werden 
von den Vertreterinnen/Vertretern der jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat gewählt.  
 
(4) Das studentische Mitglied hat bei der Beurteilung von Prüfungsleistungen sowie der 
Bestellung von Prüferinnen/Prüfern und Beisitzerinnen/Beisitzern kein Stimmrecht.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die/der Vorsitzende oder die/der 
stellvertretende Vorsitzende sowie zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie mindestens zwei Mitglieder aus den anderen 
Gruppen anwesend sind. Der Ausschuss entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden, 
bei dessen Abwesenheit die Stimme der stellvertretenden / des stellvertretenen Vorsitzenden. Im 
Falle des Absatzes 4 ist der Prüfungsausschuss schon beschlussfähig, wenn neben der oder dem 
Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden drei nichtstudentische Mitglieder 
anwesend sind. 
 
(5a) Beschlüsse des Prüfungsausschusses dürfen auch per Email gefasst werden, ohne dass eine 
Sitzung tatsächlich durchgeführt wird, wenn kein Mitglied widerspricht. Dies gilt nicht für 
Beschlüsse zur Änderung der Prüfungsordnung und zur Zurückweisung von Widersprüchen gegen 
Prüfungsentscheidungen sowie bei Wahlen. Bei Beschlussfassung im Emailverfahren ist den 
Mitgliedern eine Überlegungsfrist von einer Woche während der Vorlesungszeit und zwei Wochen 
während der vorlesungsfreien Zeit einzuräumen. Ein Beschluss ist erst dann gefasst, wenn die 
Mehrheit ausdrücklich zugestimmt hat. Nach Ablauf der Frist sind die Mitglieder unverzüglich 
über die so getroffene Entscheidung zu informieren. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen.  
 
(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter, die Prüferinnen/Prüfer und die 
Beisitzerinnen/Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.“ 

 
 

3. § 13 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

„(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in zweifacher Ausfertigung 
(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert), sowie zusätzlich zum Zweck der optionalen 
Plagiatskontrolle zweifach in geeigneter digitaler, durchsuchbarer Form im PDF-Format auf 
CD/DVD einzureichen, wobei eine frist- und ordnungsgemäße Einreichung nur dann vorliegt, 
wenn sowohl die schriftliche Ausfertigung als auch die digitale Form vor Ablauf der 
Bearbeitungsfrist beim Prüfungsamt eingereicht werden. Die Kandidatin/der Kandidat fügt der 
Arbeit eine schriftliche Erklärung über ihr/sein Einverständnis hinzu mit einer zum Zweck der 
Plagiatskontrolle vorzunehmenden Speicherung der Arbeit in einer Datenbank sowie ihrem 
Abgleich mit anderen Texten zwecks Auffindung von Übereinstimmungen. Der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit nicht frist- oder ordnungsgemäß vorgelegt, gilt 
sie gemäß § 22 Absatz 1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.“ 
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4. § 15 erhält folgende neue Fassung: 

 
„§ 15  

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 
 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen 
Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf 
Antrag anerkannt, es sei denn dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen 
wesentliche Unterschiede festgestellt werden. Dasselbe gilt für Studien- und 
Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität 
oder anderer Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 
 
(2) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des 
Studierenden muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem 
Umfang der durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem 
Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten 
ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, 
ansonsten wird aufgerundet. 
 
(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 
Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht 
worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  
 
(4) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht 
bestehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte 
Leistung vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt 
werden soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an 
ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der Kultusministerkonferenz 
und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im 
Übrigen kann bei Zweifeln an der Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen gehört werden. 
 
(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in 
einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung 
nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen 
anerkannt. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den 
Prüfungsausschuss bindend. 
 
(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 
vorgelegter Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 
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(7) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen. Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung 
von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, 
dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die 
Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. Prüfungsleistungen, die unter 
unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, können höchstens bis zu einem 
Anteil von 40 Leistungspunkten anerkannt werden. 
 
(8) Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden 
einzureichen. Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen 
enthalten, die jeweils anerkannt werden sollen. Bei einer Anerkennung von Leistungen aus 
Studiengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt 
Modulbeschreibung sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares 
Dokument vorzulegen.  
 
(9) Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der Prüfungsausschuss. 
Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unterschiede 
sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 
 
(10) Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier 
Wochen nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen 
mitzuteilen. Im Falle einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten 
Bescheid.“ 
 
 

5. § 16 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 
„(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Erkrankung oder Behinderung kann die 
Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste 
oder, falls vorhanden, Behindertenausweise.“   
 
 

6. § 22 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
„(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der/des Studierenden muss dem Prüfungsausschuss spätestens drei 
Werktage nach der Prüfungsleistung ein ärztliches Attest vorliegen. Erkennt der 
Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich 
mitgeteilt. Erhält die/der Studierende innerhalb von vier Wochen nach Anzeige und 
Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt.“ 
 
 

7. § 22 erhält folgenden neuen Absatz 3: 
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„(3) Der Prüfungsausschuss kann für den Fall, dass eine krankheitsbedingte 
Prüfungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als 
sachgerecht erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen des § 63 Abs. 7 HG ein 
ärztliches Attest von einer Vertrauensärztin/einem Vertrauensarzt verlangen. Zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn 
der/die Studierende mehr als vier Versäumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Absatz 
1 zu derselben Prüfungsleistung mit krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. 
Die Entscheidung ist der/dem Studierenden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie 
von mindestens drei Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, unter denen er/sie wählen kann, mitzuteilen.“ 

 
 
8. § 22 Abs. 3 und Abs. 4 werden zu Abs. 4 und Abs. 5 
 
 
9. Die im Anhang der Prüfungsordnung aufgeführte Modulbeschreibung zum Modul „Spezielle 

Lebensmittelchemie“ wird wie folgt geändert: 
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Modultitel deutsch:  Spezielle Lebensmittelchemie 

Modultitel englisch: Specialised Food Chemistry 

Studiengang: MSc Lebensmittelchemie 

 
1 Modulnummer:  1 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[x] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1, 2 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Vorlesung [x] P [  ] WP 6 60 h; 4 SWS 120 h 

2 S 
Seminar Enantiomeren- und 
Isotopenanalytik 

[x] P [  ] WP 1 15 h; 1 SWS 15 h 

3 S Seminar Instrumentelle Analytik [x] P [  ] WP 2 30 h; 2 SWS 30 h 

4 S Seminar Strukturaufklärung [x] P [  ] WP 1 15 h; 1 SWS 15 h 

5 Ü Übung Strukturaufklärung [x] P [  ] WP 2 30 h; 2 SWS 30 h 

6  P 
Instrumentelles 
Messtechnikpraktikum 

[x] P [  ] WP 2 30 h; 2 SWS 30 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Dieses Modul soll den Studierenden tiefgehende Kenntnisse über spezielle Lebensmittelinhaltsstoffe 
(Polyphenole, Alkaloide etc.) und deren verarbeitungsbedingte Strukturumwandlungen (z. B. Maillard-
Reaktion, Quervernetzungsreaktionen, etc.) vermitteln. Weiterhin erfolgt eine umfassende Einführung in 
die Theorie und die Methodik spezieller analytischer Kopplungstechniken (GC/GC-MS/MS, LC-MS/MS, LC-
NMR etc.), Methoden der Strukturaufklärung (mit Übungen),  sowie in die Isotopen- und Enantiomeren-
analytik anhand eines instrumentellen Messtechnikpraktikums. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Teilnehmer an diesem Modul verfügen am Ende über vertiefte Kenntnisse ausgewählter 
Lebensmittelinhaltsstoffe sowie verarbeitungsbedingter Reaktionen von Lebensmittelinhaltstoffen. 
Weiterhin sind die Studierenden in der Lage komplexe Analysenmethoden zu erarbeiten, MS und NMR-
Spektren zu interpretieren, sowie instrumentelle Analysenmethoden und Kopplungstechniken auf Lebens- 
und Futtermittel anzuwenden. Außerdem verfügen die Studierenden über umfangreiche Kenntnisse im 
Bereich der Isotopen- und Enantiomerenanalytik zur Authentizitätsprüfung von Lebensmitteln. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
---  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ]  Modulabschlussprüfung (MAP)   [  ]  Modulprüfung (MP)   [x]  Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Zu Nr. 1 und 2: Eine Klausur (90 min) oder eine mündliche Prüfung 
(20 min). Die Art der Prüfungsleistung wird von der Dozentin/dem 
Dozenten rechtzeitig zu Beginn des Moduls in geeigneter Weise 
bekannt gegeben.  

90 bzw. 20 
min 

65% 

Zu Nr. 3 und 6: Eine Klausur (90 min) oder eine mündliche Prüfung 
(20 min). Die Art der Prüfungsleistung wird von der Dozentin/dem 
Dozenten rechtzeitig zu Beginn des Moduls in geeigneter Weise 
bekannt gegeben. 

90 bzw. 20 
min 

17,5% 
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Zu Nr. 4 und 5: Eine Klausur (90 min) oder eine mündliche Prüfung 
(20 min). Die Art der Prüfungsleistung wird von der Dozentin/dem 
Dozenten rechtzeitig zu Beginn des Moduls in geeigneter Weise 
bekannt gegeben. 

90 bzw. 20 
min 

17,5% 

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

zu Nr. 6: erfolgreicher Abschluss der Versuche und Protokolle zu den Versuchen ca. 20 - 40 Seiten 

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

14/106 
  

  

12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Studierende, die entsprechend § 6 Abs. 4 Angleichungsstudien absolvieren müssen, können erst nach 
Abschluss der Angleichungsstudien zugelassen werden.  Als Mindestvoraussetzung für die Zulassung zu 
diesem Modul müssen im Falle eines Angleichungsstudiums mindestens die lebensmittelchemischen 
Grundpraktika erfolgreich abgeschlossen sein. 

  

13 

Anwesenheit: 
Für das Praktikum werden zu Beginn Praktikumszeiten festgelegt. Die einzelnen Versuche und evtl. 
erforderliche Wiederholungsversuche können nur zu den festgelegten Praktikumszeiten durchgeführt 
werden. Die Teilnahme an Vorbesprechungen und Sicherheitsunterweisungen ist ausnahmslos Bedingung 
für die Teilnahme am Praktikum. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 
Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses MSc 
Lebensmittelchemie 

Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

--- 
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Artikel II 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft.  
 
(2)  Diese Änderungsordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die seit dem 
Sommersemester 2016 in den Masterstudiengang Lebensmittelchemie eingeschrieben werden. 
Diese Änderungsordnung findet ebenso Anwendung für alle Studierenden, die seit dem 
Wintersemester 2014/15 in den Masterstudiengang Lebensmittelchemie eingeschrieben werden; 
in Bezug auf das durch diese Änderungsordnung geänderte Modul jedoch nur, wenn und soweit 
sie dieses vor dem Inkrafttreten dieser Änderungsordnung gemäß Absatz 1 noch nicht 
abgeschlossen haben. 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 13. April 2016. 
 
Münster, den 2. Mai 2016   Die Rektorin 

 
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 2. Mai 2016   Die Rektorin 

 
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
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